
Anlage 4 - Übersicht betroffener Personenkreis 1

Nr. Tätige Personen Nähere Beschreibung der Tätigkeiten 
Verbot der Tätigkeit, wenn Nachweispflicht nicht 

erfüllt?

1 Lehrkräfte (verbeamtet, Tarif) ja

2 Referendare ja

3
Personen der Schulaufsicht bei 

Schulbesuchen

Bei regelmäßigen Unterrichtsbesuchen im Rahmen 

der Schulaufsicht oder in Beurteilungsverfahren

ja, Überprüfung ggf. bereits durch andere Stelle, § 20 

Abs. 9 Satz 1 Nr. 3

4 Personen der externen Evaluation
An einzelner Schule nur an wenigen Tagen, zentral 

geplant

ja, Überprüfung ggf. bereits durch andere Stelle, § 20 

Abs. 9 Satz 1 Nr. 3

5
Personen von Jurys bei diversen 

Wettbewerben und Schulpreisen

An einzelnen Schulen, meist nur an ein/zwei 

Tagen, oft zentral geplant
nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer

6

Lehrkräfte als Teil der 

Unterstützungssysteme der Schulaufsicht 

(Fortbildung, Schulentwicklung etc.)

ja, aber Lehrkräfte sind an sich schon durch ihre 

"normale" Tätigkeit erfasst, sodass davon auszugehen 

ist, dass diese die Pflichten erfüllen

7
Weiteres pädagogisches Personal, 

Art. 60 BayEUG
ja

8 Staatliches Verwaltungspersonal Sekretariat, Schulkanzler ja

9 Honorarkräfte (z.B. Werkvertrag) grds. ja, wenn regelmäßig und für gewisse Dauer

I. Beschäftigte des FSB sowie direkt für den FS tätige Personen (Ehrenamtliche, Honorarkräfte, Praktikanten etc.)

A. An staatlichen Schulen tätige Personen
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10 Drittkräfte

Drittkräften für die zusätzliche schulische 

Förderung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und 

sonstigen neu zugewanderten Kindern und 

Jugendlichen 

ja, da regelmäßig und gewisse Dauer

11 Ehrenamtliche Dritte (z.B. Eltern)
Z.B. Teilnahme an 1-Tages-Schulausflügen 

außerhalb des Schulgeländes 
nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer

12 Z.B. Teilnahme an längeren Schülerfahrten nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer

13

Einsatz in der Schule zur Unterstützung von 

einzelnen Projekten, nicht auf Regelmäßigkeit 

angelegt 

nein, da nicht regelmäßig tätig

14
Einsatz als Lesepaten an der Schule, regelmäßig für 

einige Stunden in der Woche 
ja

15

Eltern bei Besuch von schulischen 

Veranstaltungen, Elternsprechstunden bzw. - 

abend, etc.

nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer

16 Schulwegbegleiter nein, da nicht in der Schule tätig

17
Verbindungsbeamte der Polizei, 

Jugendoffizier
nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer

18 Praktikanten ja, wenn regelmäßig und für gewisse Dauer

19 Schulische Pflegekräfte ja

20

Personal von mit Schulen verbundenen 

(und der Schulaufsicht unterstehenden) 

Heimen

ja

21
Werkstattausbilder für die Fachpraktische 

Ausbildung (Angestellte des Freistaates)
ja

22
Mitglieder der Gremien der Schule (z.B. 

Elternbeirat, Schulforum)
nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer
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Nr. Tätige Personen Nähere Beschreibung der Tätigkeiten 
Verbot der Tätigkeit, wenn Nachweispflicht nicht 

erfüllt?

23 Hauspersonal (des Sachaufwandsträgers) Hausmeister, Reinigungspersonal ja, da regelmäßig und gewisse Dauer 

24

Sonstiges Personal, das an der Schule 

Aufgaben des Sachaufwandsträgers 

erfüllt, z.B. Systemadministrator des 

Sachaufwandsträgers

Betreuung der EDV-Anlagen durch Personal des 

Sachaufwandsträgers und/oder Unternehmen in 

dessen Auftrag. Einsatz nach Bedarf

ja, wenn regelmäßiger Einsatz, nicht bei einmaligen 

Einsatz 

25 Mittagsbetreuung

Personal, das im Rahmen staatl. genehmigter 

Angebote der MiB von den Trägern im 

Betreuungsangebot eingesetzt wird; untersteht 

der Schulaufsicht

ja, da regelmäßig und gewisse Dauer (vgl. Ziff. 7 der FAQ 

des BMG)

26
 Personal von Kooperationspartnern in 

der Ganztagsschule beschäftigt
ja, da regelmäßig und für gewisse Dauer

28
Einsatz von Schülern im Rahmen von 

Ganztagsangeboten

Betreuung weitgehend von älteren Schülerinnen 

und Schülern der eigenen Schule , die hierbei von 

Sozialpädagogen oder Lehrkräften angeleitet 

werden

ja

29

Mitarbeiter der Maßnahmeträger für 

Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 

48 SGB III

ja, Überprüfung ggf. bereits durch andere Stelle, § 20 

Abs. 9 Satz 1 Nr. 3

30
Berater im Rahmen der 

Berufsorientierung

ja, Überprüfung ggf. bereits durch andere Stelle, § 20 

Abs. 9 Satz 1 Nr. 3

31
Mitarbeiter verschiedener Bildungsträger 

im Rahmen von Vorträgen, Projekten etc.

z. B. Landfrauen, Vertreter aus der Wirtschaft 

(mehrmals im Jahr)
nein, da nicht regelmäßig und nicht für gewisse Dauer

II. Bei anderen Arbeitgebern Beschäftigte (Personal der Sachaufwandsträger, Kooperationspartner, etc.)
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32
in dem Fach „Sprach- und Lernpraxis“ im Rahmen 

der Deutschklassen. 
ja, wenn regelmäßig und für gewisse Dauer

33

als „therapeutisches Personal“ (z.B. freie 

Physiotherapeuten und Logopäden etc.), das 

lediglich in den Räumen von Schulen eingesetzt 

werden kann. 

nein, da nicht an der Schule und in Verantwortung der 

Schule tätig

34

im Rahmen von „Sport nach 1“ 

(Kooperationsprojekte zwischen Schulen und 

Vereinen

ja;

wenn regelmäßig und für gewisse Dauer

35
Fachkräfte Im Rahmen der „Förderung von Praxis 

an Mittelschulen“

ja;

wenn regelmäßig und für gewisse Dauer

36 Schulbusfahrer
in der Regel im Auftrag des zuständigen 

kommunalen Aufgabenträgers
nein, da nicht "an Schulen tätig"

37

Busfahrer/Zugführer, sofern zur 

Schülerbeförderung der allgemeine ÖPNV 

eingesetzt wird 

nein, da nicht "an Schulen tätig"

38

Handwerker (kein Personal des 

Freistaates oder des 

Sachaufwandsträgers)

einmalig tätige Handwerker nein, da nicht regelmäßig und nur von kurzer Dauer

39 über mehrere Tage tätige Handwerker nein, da nicht regelmäßig und nur von kurzer Dauer

40 über mehrere Wochen tätige Handwerker ja, da regelmäßig und auf Dauer

41 Schulbegleiter nach SGB ja, da regelmäßig und auf Dauer

42 Küchenpersonal / Pausenverkauf ja, da regelmäßig und auf Dauer



Anlage 4 - Übersicht betroffener Personenkreis 5

Nr. Betreute Personen Nähere Beschreibung der Tätigkeiten 
Verbot der Beschulung, wenn Nachweispflicht 

nicht erfüllt?

43 Schulpflichtige Schülerinnen und Schüler Pflicht- und Wahlpflichtunterricht nein, da bei Schulpflicht reguläre Beschulung 

44 Ganztagsangebote/ Mittagsbetreuung
nein, da vom allgemeinen Schulbesuch umfasst und bei 

Schulpflicht reguläre Beschulung

45 freiwillige Arbeitsgemeinschaften
nein, da vom allgemeinen Schulbesuch umfasst und bei 

Schulpflicht reguläre Beschulung

46 Mitglieder von Gremien
nein, da vom allgemeinen Schulbesuch umfasst und bei 

Schulpflicht reguläre Beschulung

48 Einsatz von Schülern, z.B. Tutoren
nein, da vom allgemeinen Schulbesuch umfasst und bei 

Schulpflicht reguläre Beschulung

50
Nichtschulpflichtige Schülerinnen und 

Schüler 
ja

51

Austauschschülerinnen und -schüler 

(Schulpflicht als 

Differenzierungsmerkmal)

ja, bei Individualaustausch, da regelmäßig und für 

gewisse Dauer

nein, bei Gruppenaustausch, da nicht regelmäßig und für 

gewisse Dauer

52

Im Ausland Schulpflichtige, die 

vorübergehend eine bayerische Schule für 

Kranke besuchen

nein, wenn nicht regelmäßig und nur von kurzer Dauer

B. An Schulen betreute Personen (= Schülerinnen und Schüler)


